
 
 

 
GEGENÜBERSTELLUNG CURRICULUM ALT UND NEU  

§ 7 Gebundene Wahlfächer – Bereich gebundenes Wahlfach Mehrsprachigkeit interdisziplinär 
der Masterstudien Erwachsenen- und Berufsbildung, Schulpädagogik und Sozial- und Integrationspädagogik 

 
 

ALT: Mehrsprachigkeit interdisziplinär 
Verlautbart im Mitteilungsblatt 30.09.2009, 28. Stück, Nr. 180 

NEU: Mehrsprachigkeit interdisziplinär  
Änderungen ab 01.10.2014 

 
Gebundenes Wahlfach 3 

Das Modul beschäftigt sich mit Mehrsprachigkeit aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Blickwinkeln: Sprachwissenschaftliche, 
literaturwissenschaftliche, bildungswissenschaftlich-interkulturel-
le, sprachenpolitische, medienwissenschaftlichen und historische 
Fragestellungen werden behandelt. Die Studierenden erwerben 
die Fähigkeit, das Thema der Mehrsprachigkeit interdisziplinär zu 
betrachten. Die einführende Ringvorlesung gibt einen Überblick 
über die Gebiete und Disziplinen der Mehrsprachigkeitsforschung 
und ermöglicht den Besuch der vertiefenden Lehrveranstaltun-
gen. In den Vertiefungsteilen werden ausgewählte Themen ge-
nauer bearbeitet. 
 

Bezeichnung Stunden ECTS-Anrechnungspunkte 

Mehrsprachigkeit 

interdisziplinär 

2 3 

Vertiefung I 4 6 

Vertiefung II 2 3 

Insgesamt 8 12 
 

 

Gebundenes Wahlfach 3 

Das Modul beschäftigt sich mit Mehrsprachigkeit aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Blickwinkeln: Sprachwissenschaftliche, 
literaturwissenschaftliche, bildungswissenschaftlich-interkulturel-
le, sprachenpolitische, medienwissenschaftliche und historische 
Fragestellungen werden behandelt. Die Studierenden erwerben 
die Fähigkeit, das Thema der Mehrsprachigkeit interdisziplinär zu 
betrachten. Die einführende Ringvorlesung gibt einen Überblick 
über die Gebiete und Disziplinen der Mehrsprachigkeitsforschung 
und ermöglicht den Besuch der vertiefenden Lehrveranstaltun-
gen. Im Vertiefungsteil werden ausgewählte Themen genauer 
bearbeitet. 

Bezeichnung Stunden ECTS-Anrechnungspunkte 

Mehrsprachigkeit 

interdisziplinär 

2 4 

Vertiefung 4 8 

Insgesamt 6 12 
 

BEILAGE 13 zum Mitteilungsblatt 
19. Stück, Nr. 130.5 - 2013/2014 
04.06.2014 



 
 

 
Der 1. Abs. in § 14 IN-KRAFT-TRETEN erhält die Zählung 
Abs. (1), hinzugefügt wird Abs. (2): 
 
(2) Die Änderungen des Curriculums, verlautbart im Mitteilungs-
blatt vom 4. Juni 2014, 19. Stück, Nr. 130.5, treten mit 1. Oktober 
2014 in Kraft. Da es sich um eine nichtstrukturelle Änderung han-
delt, sind alle Studierenden des Masterstudiums ab diesem Zeit-
punkt dem geänderten Curriculum unterstellt.  

 

 


